
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FREIE WÄHLER
vom 01.12.2014

Breitbandversorgung in Oberbayerns Gewerbegebieten 
und öffentlichen Schulen

Ich frage die Staatsregierung:
 
1.  Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, wel-

che Gewerbegebiete in den einzelnen Städten und 
Gemeinden Oberbayerns (mit Ausnahme der Lan-
deshauptstadt München) eine leitungsgebunde Breit-
bandversorgung von mindestens 50 Mbit haben, auf-
geschlüsselt nach:

 a) den einzelnen Gewerbegebieten in den einzelnen Ge-
meinden,

 b) der Anzahl der dort angesiedelten Unternehmen und
 c) der dort angesiedelten Unternehmen?
 
2.  Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, wel-

che Gewerbegebiete in den einzelnen Städten und 
Gemeinden Oberbayerns (mit Ausnahme der Lan-
deshauptstadt München) eine leitungsgebunde Breit-
bandversorgung von maximal 6 Mbit haben, aufge-
schlüsselt nach:

 a) den einzelnen Gewerbegebieten in den einzelnen Ge-
meinden,

 b) der Anzahl der dort angesiedelten Unternehmen und
 c) der dort angesiedelten Unternehmen?
 
3.  Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, welche 

Unternehmen in Oberbayern seit 2010 ihr Unterneh-
men verlagerten, verkleinerten oder schlossen, da am 
jeweiligen Standort keine ausreichende Breitbandver-
sorgung zur Verfügung stand?

 
4.  Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, welche 

öffentlichen Schulen in Oberbayern (mit Ausnahme 
der Landeshauptstadt München) über eine leitungsge-
bundene Breitbandversorgung von 6 MBit oder weni-
ger verfügen, aufgeschlüsselt nach:

 a) der einzelnen Schule in der jeweiligen Gemeinde und
 b) der Trägerschaft dieser Schulen?

Antwort
des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat
vom 23.12.2014

1.  Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, 
welche Gewerbegebiete in den einzelnen Städten 
und Gemeinden Oberbayerns (mit Ausnahme der 
Landeshauptstadt München) eine leitungsgebun-
de Breitbandversorgung von mindestens 50 Mbit 
haben, aufgeschlüsselt nach:

 a) den einzelnen Gewerbegebieten in den einzelnen 
Gemeinden,

 b) der Anzahl der dort angesiedelten Unternehmen 
und

 c) der dort angesiedelten Unternehmen?
Ziel der Bayerischen Staatsregierung ist es, das „schnelle 
Internet“ bis 2018 in ganz Bayern verfügbar zu machen. 
Nach der vom Staatsministerium der Finanzen, für Lan-
desentwicklung und Heimat überarbeiteten und von der 
Europäischen Kommission am 9. Juli 2014 genehmigten 
Förderrichtlinie soll ein geförderter Breitbandausbau unab-
hängig vom Gebietscharakter überall erfolgen können, wo 
Bedarf besteht. Auf die vormals geltende Beschränkung ei-
ner Förderung auf Gewerbe- und Kumulationsgebiete wurde 
deshalb bei Überarbeitung der Förderrichtlinie bewusst ver-
zichtet. Die möglichst flächendeckende Planung und Aus-
schreibung der Erschließungsgebiete erfolgt in eigener Pla-
nungshoheit durch die Kommunen. Diese sind am besten in 
der Lage, den örtlichen Bedarf zu bewerten und Prioritäten 
beim Ausbau zu setzen. Hierbei steht es den Kommunen 
frei, für Gebiete, die in naher Zukunft einen besonders ho-
hen Bandbreitenbedarf erwarten lassen, auch höhere Band-
breiten als 50 Mbit/s zu fordern. Über die Suchfunktion des 
Breitbandatlasses des Bundes (www.zukunft-breitband.de) 
lässt sich für jede bayerische Gemeinde die Breitbandver-
fügbarkeit in bestimmten Rastern anzeigen. Über diese In-
formationen, die auf Angaben der Netzbetreiber beruhen, 
hinausgehende Erkenntnisse zur Versorgung der Gewer-
begebiete in Bayern sind nach Kenntnis der Bayerischen 
Staatsregierung nicht systematisch erfasst. 

2.  Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, wel-
che Gewerbegebiete in den einzelnen Städten und 
Gemeinden Oberbayerns (mit Ausnahme der Lan-
deshauptstadt München) eine leitungsgebunde 
Breitbandversorgung von maximal 6 Mbit haben, 
aufgeschlüsselt nach:

 a) den einzelnen Gewerbegebieten in den einzelnen 
Gemeinden,

 b) der Anzahl der dort angesiedelten Unternehmen 
und

 c) der dort angesiedelten Unternehmen?
Auf die Antwort auf Frage 1 wird verwiesen.
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3.  Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, wel-
che Unternehmen in Oberbayern seit 2010 ihr Un-
ternehmen verlagerten, verkleinerten oder schlos-
sen, da am jeweiligen Standort keine ausreichende 
Breitbandversorgung zur Verfügung stand?

Der Bayerischen Staatsregierung liegen, soweit ersichtlich, 
keine Erkenntnisse vor, dass Unternehmen in Oberbayern 
seit 2010 ihr Unternehmen verlagerten, verkleinerten oder 
schlossen, weil am jeweiligen Standort keine ausreichende 
Breitbandversorgung zur Verfügung gestanden hätte.

4.  Liegen der Staatsregierung Erkenntnisse vor, wel-
che öffentlichen Schulen in Oberbayern (mit Aus-
nahme der Landeshauptstadt München) über eine 

leitungsgebundene Breitbandversorgung von 6 
MBit oder weniger verfügen, aufgeschlüsselt nach:

 a) der einzelnen Schule in der jeweiligen Gemeinde 
und

 b) der Trägerschaft dieser Schulen?
Der Bayerischen Staatsregierung liegen über die öffent-
lich verfügbaren Informationen des Breitbandatlasses des 
Bundes hinaus keine Erkenntnisse über die aktuell verfüg-
baren Bandbreiten an einzelnen Schulstandorten vor. Schul-
standorte können von den Kommunen bei Ausweisung ihrer 
Erschließungsgebiete berücksichtigt werden. Die neue För-
derrichtlinie bietet hier die nötige Flexibilität. Ergänzend wird 
auf die Antwort auf Frage 1 verwiesen.


